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RECHT

Für eine richtige Nachlassplanung, die
demWillen des Erblassers entspricht und
für die nach dem Ableben des Erblassers
sich anschließende Nachlassabwicklung
ist die Kenntnis des geltenden Erbrechts
von maßgeblicher Bedeutung. Da es in
Europa kein einheitliches Erbrecht gibt,
ist bei deutsch-portugiesischen Erbfällen
die Kenntnis sowohl des deutschen als
auch des portugiesischen Erbrechts un-
entbehrlich. Rechtsanwalt Dr. Rathenau,
der bereits mehrere Vorträge zum Erb-
recht gehalten hat, fasst das Wichtigste
zusammen.

Die Erstellung eines Testaments, die
gesetzliche Erbfolge, die Ausschlagung der
Erbschaft, der Erbverzicht, der Umfang des
Nachlasses, die Art des Erwerbers des
Nachlasses, die Haftung für Nachlassver-
bindlichkeiten, die Rechte und die Pflichten
der Miterben, das Pflichtteilsrecht und an-
dere Kernbereiche des Erbrechts bestim-
men sich nach dem Recht des Staates, des-
sen Staatsangehörigkeit der Erblasser zum
Zeitpunkt seines Todes hatte. Deshalb fin-
det deutsches Erbrecht in Portugal Anwen-
dung, wenn der Erblasser Deutscher zum
Zeitpunkt seines Todes war.

Das deutsche Erbrecht unterscheidet
sich wesentlich vom portugiesischen Erb-
recht. In der Praxis kommt es daher immer
wieder zu fehlerhaften Grundbucheintra-
gungen im Rahmen der Nachlassabwick-
lung. Von den portugiesischen Behörden,
Notaren und Gerichten kann selbstver-
ständlich nicht verlangt werden, dass sie
das deutsche Erbrecht kennen.

Deshalb müssen sie vom anderslauten-
den deutschen Erbrecht überzeugt werden.
Sowohl der deutsche Erblasser als auch der
Erbe von in Portugal belegenem Vermögen
sollte einen sachkundigen Berater kon-
sultieren. Das gilt natürlich auch für u.a. Ös-
terreicher und Schweizer, da deren natio-
nales Erbrecht in Portugal zur Anwendung
kommt.

Für den Erblasser, der in Portugal
Vermögenswerte besitzt, sind folgende
Schritte für eine wirksame Nachlasspla-
nung relevant:

a) Vermögensverzeichnis: Der erste
Schritt besteht in der Aufstellung eines Ver-
mögensverzeichnisses der in Portugal bele-
genen Vermögenswerte (Immobiliarvermö-
gen, Bankkonten, Kraftfahrzeuge etc.).

b) Überprüfung des Grundbuches: Prü-
fung, ob der Erblasser im portugiesischen
Grundbuch ordnungsgemäß als Eigentü-
mer eingetragen ist. In Zweifelsfällen sollte
ein entsprechender Auszug aus dem Eigen-
tumsregister angefordert und der ursprüng-
liche Kaufvertrag anwaltlich überprüft wer-
den. Deutsche Ehegatten werden in Portu-
gal wiederholt hinsichtlich der Auswirkung
ihres ehelichen Güterrechts nicht oder falsch
beraten. Deutsche Ehegatten, die keinen
Ehevertrag abgeschlossen haben, leben im
deutschen gesetzlichen Güterstand. Dieser
Güterstand heißt "Güterstand der Zugewinn-
gemeinschaft". Anders als im portugiesi-
schen gesetzlichen Güterstand (Regime de
Comunhão de Adquiridos) erwirbt nur der-
jenige Ehegatte Eigentum an der jeweiligen
Immobilie, der den Kaufvertrag unter-
schreibt. Hat z.B. nur der Ehemann den
Kaufvertrag vor dem Notar unterschrieben,
hat nur er Eigentum erworben. Daran än-
dert sich auch nichts, falls die Ehefrau
fälschlich als Miteigentümerin in das portu-
giesische Grundbuch eingetragen wurde.
Auch dann erwirbt nur der unterzeichnende
Ehemann Eigentum, wenn die Ehegatten
im Kaufvertrag (und im Grundbuch) als in
der portugiesischen Gütergemeinschaft
lebend (Regime da Comunhão Geral) be-
zeichnet werden. Vielmehr muss dann das
Grundbuch berichtigt werden.

c) Schenkung unter Lebenden: Da in
Portugal zurzeit keine Schenkungsteuer zwi-
schen Ehegatten, faktische Lebensgemein-
schaften und nahe Verwandten erhoben
wird (s. ESA 9/2009), stellt sich die Frage, ob
nicht bereits zu Lebzeiten des Erblassers
eine Übertragung von in Portugal belege-
nen Vermögenswerten sinnvoll ist. Nicht nur
aus steuerrechtlicher Sicht, sondern auch
aus Gründen der Rechtssicherheit ist in vie-
len Fällen eine Schenkung ratsam, anstatt
das Vermögen zu vererben. Der Schenker
kann sich das lebenslange Nutzungsrecht
an der Immobilie durch die Einräumung
eines Nießbrauchrechts sichern.

d) Vollmachten: Regelmäßig empfiehlt
sich die Einräumung von notariellen Voll-
machten zu Gunsten von Vertrauensperso-
nen, die zum Beispiel auch in Fällen schwe-
rer Krankheit des Erblassers für diesen Ver-
mögensverfügungen vornehmen können.
In Betracht kommt auch die Einräumung
von Bankvollmachten für Vertrauensperso-
nen. Bei Eheleuten ist die Eröffnung von
"Oder"-Konten mit alleiniger Verfügungs-

befugnis eines jeden Ehegatten empfeh-
lenswert.

e) Prüfung der Erbsituation: Überprü-
fung, ob ein Testament errichtet werden
sollte. Durch die Errichtung eines Testa-
ments können rechtsgeschäftliche Anord-
nungen über das Vermögen getroffen wer-
den, die erst mit dem Tod des Verfügenden
wirksam werden. In der Regel empfiehlt sich
die Errichtung eines Testaments in Portugal.
Dies gilt auch, wenn bereits ein deutsches
Testament existiert. Wiederholt kommt
es nämlich zu Problemen mit der Auslegung
von deutschen Testamenten, da portugie-
sische Behörden deutsches Recht nicht
kennen. Portugiesische Testamente werden
zur Sicherheit im zentralen Nachlassregister
in Lissabon und beim Notar registriert. Dies
schafft Rechtssicherheit in Bezug auf das
Vermögen in Portugal. Obwohl das portu-
giesische Recht gemeinschaftliche Testa-
mente von Ehegatten verbietet, ist deren
Errichtung in Portugal, z.B. in Form eines
Berliner Testaments , möglich und wirksam,
wenn die Eheleute die deutsche Staats-
angehörigkeit besitzen. Dann findet näm-
lich das deutsche Recht auf das Testament,
sowohl hinsichtlich seiner Form als auch
seines Inhalts, Anwendung.

Wichtig ist auch, dass ein deutscher
Erblasser den Ehegatten oder Verwandte
enterben kann, obwohl das portugiesische
Recht eine Enterbung naher Verwandter
nicht zulässt. Von Bedeutung ist außerdem,
dass bei deutschen Erblassern ein Pflicht-
teilsanspruch nur in der Zahlung von Geld
bestehen kann, während das portugiesische
Erbrecht ein sogenanntes Noterbrecht
vorsieht.

f) Vermächtnis: Bei Nachlassvermögen
sowohl in Deutschland als auch in Portugal
kann sich für das portugiesische Vermögen
ein Vermächtnis empfehlen, d.h. die Zuwen-
dung eines oder mehrerer in Portugal bele-
gene Gegenstände (etwa ein Apartment
oder eine Briefmarkensammlung) an eine
bestimmte Person. Dies kann dann unab-
hängig von der für das Vermögen in
Deutschland angeordneten Erbfolge ge-
schehen.

Da der Tod eines Menschen in rechtli-
cher Hinsicht besonders dann erhebliche
Probleme aufwirft, wenn mehrere Rechts-
ordnungen – wie es z.B. bei deutsch-portu-
giesischen Erbfällen der Fall ist – ist in Zwei-
felsfällen stets zu raten, einen sachkundigen
Berater hinzuzuziehen.
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